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RS OGH 1991/10/8 5Ob541/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1991

Norm

ABGB §176 B

AußStrG §9 B2

Rechtssatz

Es liegt am Kollisionskuratur, Schritte zu setzen, die nach Lage der Sache im Interesse des Kindes geboten sind, und,

wenn das Wohl des Kindes ein weiteres Einschreiten des Kollisionskurators erfordert, in Wahrung der Interessen des

Kindes gegen seine Enthebung Rekurs zu erheben. Der nicht obsorgeberechtigte Angehörige, der selbst durchaus auch

widersprechende eigene Interessen verfolgen mag, ist nicht berechtigt, zur Wahrung der Rechte des Kindes anstelle

des Kollisionskurators Rekurs gegen dessen Enthebung zu ergreifen.
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